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_________________________________________________________________________________ 

 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

 

28.06.2023 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Dauer: 90 Minuten   

 

 Kontrollieren Sie bitte bei Erhalt der Prüfung die Anzahl der Aufgabenblätter. Die Prüfung 
umfasst zwei Seiten (inkl. Deckblatt) und drei Aufgaben. 

 

 

Hinweise zur Bewertung 

 Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte 
verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben: 

Aufgabe 1  10 Punkte 20 % des Totals 

Aufgabe 2  10 Punkte 20 % des Totals 

Aufgabe 3  30 Punkte 60 % des Totals 

 

      

Total  50 Punkte 100% 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg 
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Aufgabe 1 (10 Punkte) 

 

Bitte beantworten Sie die beiden folgenden Fragen. 

 
1.1. Erklären Sie in Grundzügen den Rechtschutzweg zur Beschwerdekammer beim 

Bundesstrafgericht im Zuge des Rechtshilfeverfahrens in Strafsachen. 

 

1.2. Erklären Sie im Detail, wer in diesem Rechtsschutzverfahren beim Bundesstrafgericht 

beschwerdelegitimiert ist? 

 

 

 

 

Aufgabe 2 (10 Punkte) 

 

Welche Herausforderungen stellen sich bei der Vollstreckungshilfe zu Freiheitsstrafen nach dem 

IRSG, die die wirksame Nutzung dieser Rechtshilfeform behindern? 

 

 

 

 

Aufgabe 3 (30 Punkte) 

 

Im November 2022 erhält das Bundesamt für Justiz (BJ) ein Rechtshilfeersuchen von iranischen 

Ermittlungsbehörden. Demnach werden im Iran gegen die iranischen Geschäftsfrau A, die einen 

Zweitwohnsitz in Zürich hat, Ermittlungen wegen Veruntreuung staatlichen Eigentums geführt. Die 

iranischen Ermittler fragen an, ob A bei der CS, UBS, Julius Bär oder der ZKB in Zürich ein Bankkonto 

hat und welche Mittel sich auf eventuell vorhandenen Konten befinden. 

 

Im Zuge der Bearbeitung des Gesuchs stellen die Mitarbeitenden des BJ fest, dass A nicht nur in der 

unabhängigen iranischen Presse, sondern auch in westlichen Presseportalen als politischer Gegnerin 

von Ebrahim Raisi, dem Präsidenten von Iran, erwähnt wird. Unter anderem engagierte sich A im Iran 

in der Vergangenheit für Frauenrechte und unterstützte finanziell verschiedene Kampagnen führender 

Oppositionspolitikerinnen gegen den strengen Kopftuchzwang. Nach den Recherchen des BJ läuft 

zudem gegenwärtig im Iran gegen A ein Strafverfahren wegen Verleumdung des iranischen 

Präsidenten Raisi, da sie sich während einer kleinen, von ihr organisierten Demonstration auf dem 

Azadi Platz in Teheran, die von iranischen Revolutionsgarden aufgelöst wurde, kritisch 

gegenüberüber Raisi geäussert hatte. 

 

Wird dem Rechtshilfeantrag stattgegeben werden? Identifizieren Sie als Strafverteidigerin oder 

Strafverteidiger von A mögliche Hindernisse. 


